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RS UVS Karnten 1996/05/21 KUVS-
452/5/96

JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 21.05.1996

Rechtssatz

Da das Parken das Stehenlassen eines Fahrzeuges fur eine langere als die in Z 27 dess 2 Abs 1 StVO angefihrte
Zeitdauer (langer als zehn Minuten, ausgenommen bei Durchfihrung einer Ladetatigkeit) anzusehen ist, ist der
Beschuldigte dann verwaltungsstrafrechtlich exkulpiert, wenn sich im Verfahren vor dem Unabhangigen
Verwaltungssenat herausstellt, dall das Fahrzeug durch den Beschuldigten einen zehn Minuten nicht
Uberschreitenden Zeitraum abgestellt wurde (Einstellung des Verfahrens).

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/2
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1996/05/21 KUVS-452/5/96
	JUSLINE Entscheidung


